
09125 Chemnitz | Reichenhainer Straße 89 | 09125 Chemnitz | © 2019 

KGV „Kirschbaum“ e.V. 



Allgemeine Angaben

▪ gegründet 1923 

▪ 420 Mitglieder 

▪ 289 Gärten 

▪ alle Gärten haben Wasser und Strom 

▪ Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern 

▪ Hauptausschuss aus fünf Mitgliedern

Trivita

Der Name Kirschbaum wurde gewählt, weil der 
Gründungsvorstand Wassermann den Mitgliedern 
versprach, im Falle seiner Wahl entlang des Hauptweges 
Kirschbäume zu pflanzen.  

Die deutschlandweit bekannte „Wassermann-Laube“ geht 
auf den Gründungsvorstand zurück und ist fester 
Bestandteil des deutschen Kleingärtnerwesens. 

Eine orginale Kirschbaum-Laube kann heute im 
Bundeskleingartenmuseum in Leipzig bestaunt werden. 
Beim Bau unseres Parkplatzes wurde diese abgebaut und 
in Leipzig aufgestellt. 



Januar-März

Die Jahresrechnung wird zugestellt. Diese 
beinhaltet die Einladung zu Jahreshaupt-
versammlung und Anträge des Vorstandes an die 
Jahreshauptversammlung. 

In dieser Zeit findet die Jahreshauptversammlung 
statt. Sie ist das höchste Organ des Vereins, Nutzen 
Sie immer diese Chance und sind Sie dabei! 

Des Weiteren fangen unsere Arbeitseinsätze an. 
Jedes Hauptmitglied verrichtet bis zum 70. 
Geburtstag 10 Stunden pro Jahr. Über das Jahr 
finden 10-12 Einsätze statt. 

Zu den Einsätzen können Sie auch immer Ihre 
Fragen an den Vorstand richten. Auch Grünschnitt 
kann für zwei Euro pro Radekarre abgegeben 
werden. 

Darüber hinaus finden vier Sprechstunden übers 
Jahr statt.  

Je nach Witterung wird das Wasser im April oder 
Mai aufgedreht. Zu den im Aushang genannten 
Terminen müssen Sie anwesend sein. Wasseruhren 
dürfen darüberhinaus nur verplombt benutzt 
werden. 



Juni-September

Es finden 14 tägig Arbeitseinsätze statt. Zu den 
Einsätzen werden die notwendigen Dinge erledigt, 
die an der Gemeinfläche des Vereins erledigt 
werden müssen. 

Für das Gelingen der Einsätze und der besseren 
Koordination freuen wir uns, wenn Sie uns Ihren 
Beruf mitteilen. So können  wir auf Kompetenzen 
zurückgreifen, die dem Verein viel Geld sparen. 

Für beruflich sehr eingespannte Pächter haben wir 
noch Pflegeverträge. Hier kann der Pächter 
selbsttätig die Arbeit sich übers Jahr einrichten. 

Auch Sonderaufgaben vergibt der Vorstand an 
einzelne Pächter. 

Oktober-Dezember

Es werden die Wasser- und Stromzähler 
abgelesen. Das Wasser selbst wird 
witterungsbedingt abgedreht. Erst nach 
Entplombung der Leitung entfernen Sie bitte Ihre 
Wasseruhr, damit sie der Frost nicht zerstört. 

Im November findet dann als Abschluss unsere 
Jubilar- und Neue Pächterveranstaltung statt.



Gewerbliche Arbeiten dürfen durchgeführt werden.  

Alle Arbeiten mit Maschinen und lauten Werkzeugen sind zu 
unterlassen. 

Bitte teilen Sie uns mit wenn Sie umziehen, eine neue Handynummer 
oder eine neue E-Mailadresse haben.  

Wir können Ihnen sonst keine Rechnung und andere wichtige 
Dokumente zustellen.  

Wenn Sie Ihren Garten kündigen wollen, müssen Sie das bis zum 
30.09. des Kalenderjahres schriftlich erledigen. 

Es wird dann eine Wertermittlung erstellt. Erst danach kann der 
Pächterwechsel erfolgen. Dieser erfordert immer die Zustimmung des 
Vorstandes. 

Montag-Samstag 13.00 - 15.00 Uhr 19.00 - 08.00 Uhr
Sonntags 00.00 - 24.00 Uhr

Ruhezeiten 

Umzug des Pächters 

Kündigung des Gartens 



Einfahrtsgenehmigungen

Für das gesamte Gelände gilt ein Einfahrtsverbot. Ausnahmen 
können telefonisch oder per Mail etc. Beim Vorstand beantragt 

werden.  

Betrieb von Geräten

Geräte für die Rasenmad, den Heckenschnitt und andere 
motorbetriebene Geräte dürfen nur elektrisch betrieben werden. 

Der Betrieb von Geräten mit Verbrennungsmotor ist nicht gestattet. 
.  

Befreiung von Arbeitsstunden 

Jedes Mitglied kann einen Antrag auf Befreiung der Arbeitsstunden 
stellen, wenn es nachweisliche medizinische oder andere wichtige 
Gründe dafür gibt. Die Befreiung kann individuell für maximal zwei 
Jahre ausgestellt werden. Beantragte Verlängerungen werden 
entsprechend geprüft. 

Bauanträge

Bauanträge sind schriftlich an den Vorstand zu stellen. Auf dem 
Antrag muss die Lage des Baukörpers, seine Maße und der 
Abstand zu den benachbarten Zellen ersichtlich sein. Handelt es 
sich um Gewächshäuser oder Spielgeräte, so genehmigt die der 
Vorstand. Alle anderen Bauprojekte müssen von dem 
Stadtverband genehmigt werden. Hierzu sind dem Antrag zehn 
Euro beizulegen. Auf einen Garten darf aber nur ein Baukörper
stehen. Ausnahmen sind Spielgeräte und Gewächshäuser. 



Uwe Ranft
Position Erster Vorsitzender des Vorstandes 

Telefon 0371/337 16 7112

E-Mail vorstand@kirschbaum-chemnitz.de 

Katja Illing
Position Zweite Vorsitzende des Vorstandes 

Telefon 0371/337 16 711

E-Mail verpachtung@kirschbaum-chemnitz.de 

Lisa Lippmann
Position Schatzmeisterin

Telefon 0371/337 16 7110

E-Mail finanzen@kirschbaum-chemnitz.de 

Dieter Wrase
Position Anlagenleiter

Telefon 0152/542 727 96

E-Mail finanzen@kirschbaum-chemnitz.de 

Wasserkommision
Telefon 0179/180 591 1 

Elektrokommision
Telefon 0179/168 585 2 




